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Die Abgeordneten zum Nationalrat, LAFER, SCHWEITZER, Dr. 

PARTIK-PABLE haben am 25.1.1995 unter der Nr. 449/J an mich 

eine parlamentarische Anfrage betreffend Dienstzuteilungen 

bei der burgenländischen Gendarmerie gerichtet, die folgen

den Wortlaut hat: 

"I. Waren für die dargestellten Dienstzuteilungen private 

GrUnde der betroffenen Beamten oder dienstliche Gründe 

maßgebend? 

2. Welche privaten bzw. 

einzelnen maßgebend? 

dienstlichen Gründe waren im 

3. Wie hoch sind die Mehrkosten, die sich aus den Dienstzu

teilungen für die steuerzahler ergeben? 

4. Ist es richtig, daß für die Erfüllung von 

Dienstzuteilungs- und Versetzungswünschen auch partei

pOlitische Aspekte maßgebend sind? 

5. Werden bei der Erfüllung von Dienstzuteilungs- und Ver

setzungsgründen Ihre Parteifreunde bevorzugt behandelt?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

/J 
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Zu Frage 1:. 

Für die Zuteilungen waren dienstliche Gründe maßgebend. 

Zu Frage 2: 

Die Dienstzuteilungen . erfolgten aufgrund der fachlichen 

Kompetenz der Beamten und des Personalbedarfes bei den je

weiligen Dienststellen. 

Zu Frage 3: 

Beim in der Anfrage erstgenannten Beamten fielen durch die 

Zuteilung keine Mehrkosten an; beim zweitgenannten Beamten 

wurden insgesamt S 24.323,-- an Zuteilungsgebühr flüssigge

macht. 

Zu Frage 4: 

N ein. 

Zu Frage 5: 

N ein. 
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